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Änderungen der Anlage 1 zu dem Beschluss BK6-09-034 (WiM) 
 
Soweit nachfolgend nicht anders beschrieben, gilt: Ergänzungen im Text der ursprünglichen Festlegung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. 
Streichungen im Text der ursprünglichen Festlegung werden durch Durchstreichung des künftig entfallenden Textes markiert. 
 
1.  Im Abschnitt „2.6.9. Darstellung der zu übermittelnden Werte“ wird in der Tabelle „Darstellung der zu übermittelnden Werte“ folgende Änderung 
vorgenommen:   

 

1 Turnusmä-
ßige/ re-
gelmäßige 
Ablesung X 

X 

X 


